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AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Die Rolle der Verhältnismässigkeit 

bei der Lösungsfindung in den 

ChloroNet-Arbeitsgruppen

ChloroForum, 20. März 2018 Bernhold Hahn, AWEL ZH
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Vorgaben für die 

Arbeitsgruppen: 

• Gesetzeskonform

(AltlV)

• CKW-spezifisch

(Berücksichtigung 

der Eigenschaften)

• pragmatisch

(Berücksichtigung 

der bisherigen 

Erfahrungen)
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Vorgaben in den Arbeitsgruppen: 

• 80%-Regel

Lösungsansätze sollen für die Mehrheit der Fälle 

gefunden werden (80%)

 es wird immer Sonderfälle geben

• Optimale Umweltleistung

mit «verhältnismässigem» Aufwand möglichst viel 

erreichen ( Pareto-Prinzip, 80/20-Regel)

 Optimaler Ressourcen-Einsatz (nicht maximal)

(Massnahmen dort, wo diese sinnvoll und wirkungsvoll)

• Lösungsansatz = Hilfestellung

Ziel: einheitlicher Vollzug

individuelle Lösungen/Abweichungen jederzeit möglich
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Standort  i.d.R. Sanierungsperimeter

bisherige Praxis CKW-

Standortbegriff    + Eigenschaften

sehr grosse Ausdehnung

Beispiel Standortabgrenzung

Problematik

• hoher Aufwand für Massnahmen

• unmittelbarer Abstrom zu weit 

vom Schadstoffherd entfernt

Lösungsansatz
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Vorteil des Lösungsansatzes:

• eindeutige Vorgaben für Ermittlung der 

Standortabgrenzung

• Fokus auf Schadensherd (optimale Umweltwirkung)

• absehbarer Aufwand für Sanierungsmassnahmen

 Erreichbarkeit des Sanierungsziels wird realistischer

 Vorschlag Standortabgrenzung ist verhältnismässig

übrigens:

Löschung aus Kataster 

 strenge statt verhältnismässige Kriterien

Plausibilisierung spielt hier grössere Rolle…
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Fracht  Bestimmung Dringlichkeit

(Art. 14 AltlV)

Beispiel Frachtbetrachtung

Einfluss auf Schutzgut

Bedeutung Schutzgut
Abschätzung

 Grobeinstufung

Validierung mit realen Fällen

Abschätzung ohne umfangreiche 

Zusatzuntersuchungen ist 

verhältnismässig
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Fragestellung:

Sanierungsprojekt

durchgeführte Sanierungsmassnahmen

Sanierungsziel nicht erreicht

(Anpassung ausgeschöpft)

Sind weitere Massnahmen 

verhältnismässig? 

Beispiel Sanierungsunterbruch
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«Abbruch» mit entsprechender Umklassierung

 nicht möglich und auch nicht erwünscht

Beispiel Sanierungsunterbruch

Voraussetzung für Beurteilung Unterbruch

 sehr gute Standortkenntnis

 Massnahmen bereits durchgeführt

Falls Voraussetzung erfüllt: 

 Betrachtung der Verhältnismässigkeit

weiterer Massnahmen
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Verhältnismässigkeit weiterer Massnahmen sehr 

standortspezifisch (Hydrogeolgie, Gefährdung, 

technische Machbarkeit etc.)

 keine allgemeingültigen Aussagen

 aber zu berücksichtigende Kriterien

Beispiel Sanierungsunterbruch

Abwägung der Kriterien
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Beispiel Sanierungsunterbruch

Übersicht aller 19 Kriterien

Aspekt 

Schadstoff

Aspekt 

Schutzgut

Aspekt 

Sanierung/Technik
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Beispiel Sanierungsunterbruch

PRO CONTRA
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• Umfassende Betrachtung

• Argumentarium

• „Gleichbehandlung“ im

ähnlichen Umfeld

• Erfahrung mit zunehmender 

Anwendung
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Beispiel Sanierungsunterbruch

Vertiefung EINES Kriteriums: Kosten/Nutzen

 -

 200'000

 400'000

 600'000

 800'000

 1'000'000

 1'200'000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

CHF/kg entferntes CKW
Auswertung von 

31 Einzelfällen

 zeigt Tendenz

• Daraus keine Grenzwerte ableitbar!

• Dienlich für Einstufung, ob Kosten-Nutzen-Verhältnis 

näher geprüft werden sollte.

• Kosten-Nutzen-Argument nie alleingültig!

(Eines von 19 Kriterien Sanierungsunterbruch!)
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Ähnliche Fragestellung wie bei 

Sanierungsunterbruch

aber:

Erfahrungen mit VC 

Sanierungsziel kaum erreichbar

Beispiel Vinylchlorid (VC)

Betrachtung Verhältnismässigkeit 

bereits VOR Sanierungsmassnahmen

 SanierungsAUFSCHUB
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Konsequenz der Standortabgrenzung:

 Restbelastungen ausserhalb 

des Standorts 

Beispiel Restbelastungen

Ist es verhältnismässig, diese 

Restbelastungen nicht 

altlastenrechtlich zu behandeln?

 Expertengruppe: JA

80% Regel 

(Erfahrungen, Auswertungen, 

Umgang mit Fahnen etc.)
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Beispiel Restbelastungen

Ist es verhältnismässig, diese 

Restbelastungen nicht 

altlastenrechtlich zu behandeln?

 Expertengruppe: JA, aber…

falls Restbelastungen eine Nutzung 

beeinträchtigen:

Umfassende Gefährdungsabschätzung

 sind weitere Massnahmen nicht doch 

verhältnismässig? 
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Verhältnismässigkeit im CKW-Vollzug:

Erfahrungen im Kt. Zürich

Standortabgrenzung:

akzeptiert, bereits Routine…


Frachtbetrachtung  Dringlichkeit: 

wird häufig durchgeführt mit 

Kenntnissen aus DU

umfassende Betrachtung/Model-

lierung eher unverhältnismässig
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Verhältnismässigkeit im CKW-Vollzug:

Erfahrungen im Kt. Zürich

Sanierungsunterbruch:

bereits einige Male durchgeführt


Vinylchlorid: Sanierungsaufschub

Restbelastungen ausserhalb Standort

 noch keine ausreichenden Erfahrungen

?

PRO CONTRA
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Verhältnismässigkeit im CKW-Vollzug:

Erfahrungen im Kt. Zürich

Wo führt die Verhältnismässigkeit zu Diskussionsbedarf? 

 beim Aufwand der Abklärungen

z.B. Tiefe der Sondierungen

z.B. technische Machbarkeit 

(Sondierung im Keller, Rammgerät blockiert, etc.)

 vor allem im Bereich Detail-/Sanierungsuntersuchung

Wo gibt es wenig Diskussionsbedarf?

 Art und Anzahl von Sondierungen

 Untersuchungsstrategie/Etappierung 

 Grundwasseruntersuchung ist i.d.R. akzeptiert 
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Aussicht

Arbeitsgruppe Sanierungserfahrungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


